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Informationen über unser Haus

Unser Unternehmen wurde 1921 in Ham-
burg gegründet. Seit 1928 besteht die Fir-
ma Wahler & Co. GmbH, nach wie vor als 
inhabergeführtes  Familien-Unternehmen, 
in Mannheim. Unser regionales Tätigkeits-
gebiet  hat  sich  in  den  vergangenen  50 
Jahren mit Schwerpunkt in Süd- und Süd-
westdeutschland  ständig  erweitert.  Heute 
betreuen wir unsere Kunden im gesamten 
Bundesgebiet  und darüber  hinaus.  Unser 
Team  aus  Fachleuten  mit  unterschiedli-
chen  Schwerpunkten  zeichnet  sich  durch 
personelle Kontinuität aus.

Versicherungsvermittlung

In Deutschland hat der Abschluss von Ver-
sicherungen  einen  hohen  Stellenwert. 
Hierbei  wird  zwischen  Agenten,  welche 
eine  oder  mehrere  Versicherungsgesell-
schaften  vertreten,  und  den  Versiche-
rungsmaklern, welche im Auftrag des Ver-
sicherungsnehmers tätig werden und des-
sen Interessen vertreten, unterschieden.

Wir sind ausschließlich als Versicherungs-
makler  tätig.  Wir  halten  keine  Beteiligun-
gen an Versicherungsgesellschaften, auch 
sind Versicherungsgesellschaften nicht an 
uns beteiligt.

Auswahlkriterien  für  die  Vermittlung 
von Versicherungsverträgen

Über 100 Versicherungsgesellschaften al-
lein  in  Deutschland  bieten  zehntausende 
von Produkten und Tarifen zur Risikoabsi-
cherung an. Betrachtet man zusätzlich den 
europäischen Markt, sind es noch wesent-
lich mehr. 

Unser Haus arbeitet – soweit im Einzelfall 
nichts  anderes  vereinbart  oder  mitgeteilt 
wurde  –  auf  der  Grundlage der  nachste-
henden Auswahlkriterien mit über 50 Versi-
cherungsunternehmen zusammen:

• Der Versicherer ist in Deutsch-
land  zugelassen  und  unterliegt 
der  nationalen  Finanzaufsicht 
durch die Bundesanstalt  für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht.

• Der  Versicherer  stellt  auf  den 
Bedarf  von  Versicherungsmak-
lern  abgestimmte  Informatio-
nen, Arbeitsmittel, Geschäftsab-
läufe  und  Ansprechpartner  zur 
Verfügung.

• Der Versicherer vergütet die üb-
liche  Courtage  für  die  Vermitt-
lung  von  Versicherungsverträ-
gen

•

Art der Zusammenarbeit

Die Hauptaufgabe des Versicherungsmak-
lers ist die Vermittlung des vom Versiche-
rungsnehmer gewünschten Versicherungs-
schutzes mit der damit verbundenen Bera-
tung. Wir berücksichtigen – soweit im Ein-
zelfall  nicht  anders  abgesprochen  –  eine 
hinreichende Anzahl von Versicherungsun-
ternehmen,  um  ein  geeignetes  Produkt 
empfehlen zu können.

Um unseren Kunden eine höchstmögliche 
Flexibilität  einzuräumen,  empfehlen  wir 
Jahresverträge mit Verlängerungsklauseln. 
Hierdurch können Sie relativ kurzfristig auf 
Änderungen  im  Markt,  der  Risikoabde-
ckung und -einschätzung reagieren.

Wir  nutzen  die  Dienstleistung  der  VEMA 
e.G., einem genossenschaftlichen Zusam-
menschluss  von  400  bundesweit  tätigen 
Versicherungsmaklern.  Die  Mitlieder  der 
VEMA e.G.  und deren Dienstleistungsan-
gebot zeichnen sich durch eine sehr hohe 
Qualität aus.

Wünschen Sie eine Beratung über sämtli-
che  gewerblichen  und  privaten  Risiken, 
können Sie sich auf unsere jahrelange Er-



fahrung, insbesondere in der Schadensab-
wicklung, verlassen. Dabei werden wir ger-
ne auch bestehende Verträge mit berück-
sichtigen. 

Soweit von Ihnen gewünscht, nehmen wir 
auch nach Vertragsabschluss Ihre Interes-
sen bei der Abwicklung von Schadensfäl-
len und Vertragsänderungen wahr und prü-
fen zu bestehende Verträgen Alternativen. 

Versicherungsmaklervollmacht,  Daten-
schutz und Maklervertrag

Da Versicherungsmakler  nicht  im Auftrag 
eines  Versicherungsunternehmens  tätig 
sind,  erfolgt  die  Legitimation  gegenüber 
den  Versicherern  regelmäßig  durch  die 
Maklervollmacht. Hierin wird der Versiche-
rungsmakler  bevollmächtigt  den  bespro-
chenen  Versicherungsschutz  für  seinen 
Kunden zu beauftragen und die notwendi-
ge Korrespondenz hierzu zu führen.

Viele Versicherer unterbreiten - insbeson-
dere bei erhöhten oder Sonderrisiken – Of-
ferten nur, wenn der Versicherungsmakler 
Name und Anschrift des Interessenten so-
wie  alle  risikorelevanten  Informationen 
(insb. Vorschäden und -erkrankungen, Ge-
burtsdaten,  Versicherungssummen,  Um-
satz) angibt.
Informationen  zu  diesem  Thema  enthält 
unser Merkblatt zum Datenschutz.

Der Umfang unserer Dienstleistung ist  im 
Maklervertrag beschrieben.

Für uns ist das gegenseitige Vertrauen die 
Basis der Zusammenarbeit.  Deshalb kön-
nen  Versicherungsmaklervollmacht  und 
Maklervertrag  beidseitig  ohne  Einhaltung 
besonderer  Kündigungsfristen  gekündigt 
werden. 

Qualitätsmanagement

Wir  nehmen die  Qualität  unserer  Dienst-
leistung sehr ernst. Unser Haus ist im Rah-
men der  Verbundzertifizierung der  VEMA 

e. G. gem. DIN EN ISO 9001:2000 (VEMA-
Zert) zertifiziert.

Wesentliche Bestandteile der Verbundzer-
tifizierung sind die Einhaltung gesetzlicher 
Bestimmungen, die Regelung zu Aufzeich-
nungen und die kontinuierliche Verbesse-
rung unserer Beratungsleistung.

Sollten Sie mit unserer Dienstleistung ein-
mal  nicht  zufrieden  sein,  oder  Verbesse-
rungsvorschläge haben, sprechen Sie uns 
bitte  konkret  an.  Wir  sind  für  jeden  Hin-
weis,  welcher  zur  Verbesserung  unserer 
Dienstleistungsqualität beiträgt dankbar.

Mitwirkungspflichten  und  Obliegenhei-
ten

Damit  wir  den  gewünschten  Versiche-
rungsschutz  ordnungsgemäß  vermitteln 
können und der Versicherer im Leistungs-
fall die vertragliche Leistung erbringt, sind 
wir auf Ihre Mitwirkung angewiesen. Hierzu 
zählen insbesondere:

• Die korrekte Information über ri-
sikorelevante Umstände bei Ab-
schluss  des  Vertrages  (insbe-
sondere  Vorschäden  und  -er-
krankungen,  korrekte  Versiche-
rungssummen  und  die  Mittei-
lung gefahrerhöhender Umstän-
de).

• Die Mitteilung von Risikoverän-
derungen oder geändertem Be-
darf nach Vertragsabschluss, (z. 
B. Änderungen des versicherten 
Risikos und der Versicherungss-
ummen),  damit  wir  die  beste-
henden  Versicherungsverträge 
entsprechend anpassen können

• Schadensfälle  unverzüglich  an-
zuzeigen, den Weisungen Folge 
zu  leisten  und  im  vertretbaren 
Maße  zur  Schadensminderung 
beizutragen. 



Es freut uns sehr, für Sie 
tätig werden zu dürfen


